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RS OGH 1961/9/6 6Ob299/61
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 06.09.1961

Norm

AußStrG §14 Abs2 B3

Rechtssatz

Die Entscheidung, daß wegen Fürsorgeerziehung des unterhaltsberechtigten Kindes dessen gesetzlicher

Unterhaltsanspruch gegen den Vater ruht, ist als Entscheidung über die Bemessung eines gesetzlichen

Unterhaltsanspruches irrevisibel.
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